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67/23 - Kreis Coesfeld

Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung 
des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren 
(Rettungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2023) vom 
30.03.2023

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 d. Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat der Kreistag des 
Kreises Coesfeld in seiner Sitzung am 29.03.2023 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Der Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes bedient 
sich zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Rettungs-
dienstes im Sinne des § 6 RettG NRW, der Dienste der Stadt 
Dülmen und des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband 
Coesfeld e. V. -, soweit er den Rettungsdienst nicht selber 
durchführt. Diese Satzung gilt für den Rettungsdienst im 
Kreis Coesfeld.
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§ 2
Ausführung des Rettungsdienstes

Der Krankentransport- und Rettungsdienst führt jeden an-
geforderten Transport von Kranken oder Verletzten nach 
Maßgabe der Verfügbarkeit der Krankenkraftwagen sach-
gemäß unter Beachten aller gebotenen Vorsicht, der er-
teilten ärztlichen Weisungen und der gültigen Regeln der 
Ersten Hilfe aus. Krankenkraftwagen im Sinne dieser Satzung 
sind Notarztwagen (NAW), Rettungstransportwagen (RTW), 
Krankentransportwagen (KTW) und die im Krankentransport-
dienst eingesetzten Personenkraftwagen. Die Notwendigkeit 
der Beförderung von Kranken oder Verletzten haben Leitung 
und Bedienstete des Rettungsdienstes nicht zu prüfen, auch 
dann nicht, wenn kein ärztlicher Transportauftrag vorliegt.

Betrunkene Personen werden nicht transportiert, es sei 
denn, dass besondere Umstände (z. B. Gefahr für Leben 
und Gesundheit) einen sofortigen Transport erfordern. Lei-
chentransporte dürfen mit einem Krankenkraftwagen nicht 
durchgeführt werden.
Die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes begründet ein 
gegenseitiges anstaltsrechtliches Benutzungsverhältnis.

Die Leistung des Rettungsdienstes konkretisiert sich mit 
dem Einsatz des Rettungsmittels gem. § 2 RettG.

Eine den Rettungsdienst alarmierende Person macht auf 
das vermutete Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 
RettG aufmerksam; sie wird nicht Besteller der Leistung des 
Rettungsdienstes.

Durch die Benutzung des Feuerwehrrufes 112 entsteht nicht 
zwangsläufig ein Notruf; der Feuerwehrruf 112 ist lediglich 
der (technische) Schlüssel zur Gesprächsverbindung mit ei-
ner Notlagen abarbeitenden Stelle (Leitstelle).

§ 3
Weisungen	für	den	Transport

Wie die Bediensteten des Rettungsdienstes sind die beför-
derten Kranken oder Verletzten an die vom Arzt / von der 
Ärztin (Notarzt/-ärztin) erteilten Weisungen hinsichtlich der 
Transportausführung gebunden.

Für den Fall, dass keine ärztliche Weisung erteilt ist, haben 
sich die zu befördernden Kranken oder Verletzten nach den 
Weisungen des Rettungsdienstpersonals zu verhalten.

Gesundheitliche oder sonstige Schäden oder Folgen, die 
aus Missachtung der vom Arzt / von der Ärztin oder vom 
Rettungsdienstpersonal gegebenen Weisungen entstehen, 
haben die Beförderten zu verantworten.

§	4
Verhalten	während	des	Transportes

Dem nichtärztlichen Rettungsdienstpersonal ist untersagt, 
den beförderten Kranken oder Verletzten Speisen oder Ge-
tränke zu verabreichen. Ebenso ist die Verabreichung von 
Medikamenten jeder Art untersagt. Ausnahmen sind nur auf-
grund ärztlicher Weisung zulässig.

Das Rauchen und der Genuss berauschender Getränke 
oder Genussmittel im Krankenkraftwagen sind untersagt.

§ 5
Begleitung

Die Begleitung Kranker oder Verletzter durch einen Angehö-
rigen oder eine Pflegeperson ist nach Maßgabe des Arztes / 

der Ärztin bzw. des Rettungsdienstpersonals zulässig, bei 
Kindern und Jugendlichen erwünscht. Ein Anspruch auf 
Rückbeförderung besteht nicht.

§ 6
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Krankenkraftwagen sowie für son-
stige Leistungen im Rahmen des Krankentransport- und 
Rettungsdienstes werden Gebühren nach dem anliegenden 
Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren entsteht mit 
dem Einsatz eines Rettungsmittels des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes nach Maßgabe des Gebührentarifs.

§ 7
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühr sind in folgender Reihenfolge ver-
pflichtet:

a)  der Benutzer / die Benutzerin (Notfallpatient/-in) des Ret-
tungsdienstes,

b)  Personen, denen nach Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gegenüber dem Benutzer die Unterhalts-
pflicht obliegt,

c)  die böswillig den Einsatz des Krankenkraftwagens verur-
sachende Person.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Soll die Gebühr von einer Krankenkasse getragen werden, 
ist eine ärztliche Bescheinigung innerhalb von zwei Tagen 
vorzulegen.

§ 8
Fälligkeit	der	Gebühren

Die Gebühr ist innerhalb von vier Wochen nach Empfang der 
Zahlungsaufforderung zu entrichten.

§ 9
Gebührengläubiger

Gebührengläubiger ist der Kreis Coesfeld.

Das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband Coesfeld – ist 
berechtigt, als Verwaltungshelfer die nach Maßgabe dieser 
Satzung zu entrichtenden Gebühren und Auslagen mit be-
freiender Wirkung für den Gebührenschuldner entgegen zu 
nehmen. 

§ 10
Haftung

Eine Haftung gegenüber den Benutzern tritt für solche Schä-
den ein, die durch die Ausführenden des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes schuldhaft verursacht worden sind. 
Die Benutzer der Krankenkraftwagen und die Begleitper-
sonen haften für alle Schäden, die sie schuldhaft verursa-
chen.
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§ 11
Rechtsmittel und Vollstreckungsmaßnahmen

Gegen die Heranziehung zu Gebühren nach dieser Satzung 
ist die Klage im Verwaltungsrechtswege zulässig.

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Rückständige 
Gebühren können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
beigetrieben werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2023 in Kraft. 

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung des 
Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren vom 
07.12.2022 wird mit Ablauf des 31.03.2023 aufgehoben.

 
Anlage

zur Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung 
des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren 
(Rettungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2023)
(in der ab 01.04.2023 gültigen Fassung)

Gebührentarif gem. § 6 der Satzung

Bei der Berechnung der Entfernung werden die Kilometer 
vom Einsatz- bzw. Notfall-ort bis zum Ziel des Transports 
berücksichtigt.

1. Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF-Einsatz)
      Behandlung durch den Notarzt 
 je Notfallpatient:       783,00 € 

 Für den Transport des Notfallpatienten werden zusätz-
liche Gebühren in Rechnung 

      gestellt.

2. Einsatz des Notarztwagens (NAW-Einsatz)

a) Grundgebühr:  1.111,00 €
b) Gebühr je km ab dem 101. Kilometer 3,65 €
c) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
 Personen ab dem 101. Kilometer: 
 je Person je km:  1,85 €

3. Einsatz des Rettungstransportwagens (RTW-Einsatz)

a) Grundgebühr:   737,00 €
b)  Gebühr je km ab dem 101. Kilometer:  3,65 €
c) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
 Personen ab dem 101. Kilometer:
 je Person je km:           1,85 €

4. Einsatz des Krankentransportwagens (KTW-Einsatz)

 a) Grundgebühr:  188,00 €
 b) Gebühr je km ab dem 101. Kilometer: 2,20 €
 c) bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer 
 Personen ab dem 101. Kilometer:
 je Person je km:  1,10 €

5. Tage- und Übernachtungsgelder
 werden nach den jeweils in Kraft befindlichen Sätzen des 

Landesreisekostengesetzes NRW erhoben. Bei gleich-
zeitiger Beförderung von zwei oder mehr Personen wer-
den die Gebühren anteilig erhoben.

6. Aus Billigkeitsgründen kann auf die Berechnung der Ge-
bühr verzichtet werden. 

7. Die Mitnahme einer Begleitperson gem. § 5 der Satzung 
erfolgt kostenlos.

8. Nachgewiesene Auslagen, die nicht bereits in die Ge-
bühr einbezogen sind und im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Einsatzes entstehen, hat der Ge-
bührenschuldner zu ersetzen.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 30.03.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

68/23 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 
9. BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb von drei 
Windenergieanlagen in Ascheberg-Herbern

Die Windpark Ascheberg GmbH & Co. KG, Ludgeristr. 37, 
48727 Billerbeck, hat mit Antrag vom 05.05.2022, eingegan-
gen am 09.08.2022, eine Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb von drei Windenergieanlagen des Typs Nordex 
N163/6.X mit einer Nennleistung von je 6,8 MW, einer Na-
benhöhe von je 164 m und einem Rotordurchmesser von 
je 163 m in der Gemeinde 59387 Ascheberg an den Stand-
orten Gemarkung Herbern, Flur 37, Flurstück 36 (WEA 1), 
Flurstück 13 (WEA 2) und Flurstück 24 (WEA 3) beantragt. 

Der für den 04.05.2023 vorgesehene Erörterungstermin fin-
det nicht statt.

Coesfeld, den 27.03.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2022/0417
Im Auftrag
gez. Frank Geburek
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69/23 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Anja	Schmitz

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 20.03.2023, Ak-
tenzeichen 36 VA COE-LL490, ist zuzustellen an Frau Anja 
Schmitz, zuletzt wohnhaft in Baumgarten 32, 48727 Biller-
beck.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 27.03.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Schmidt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 27.03.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Schmidt 

70/23 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Timo	Julian	Wieden

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 22.03.2023, Ak-
tenzeichen 36 VA LH-TJ16, ist zuzustellen an Herrn Timo 
Julian Wieden, zuletzt wohnhaft in Hauptstraße 56, 48329 
Havixbeck.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 28.03.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Schmidt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 28.03.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Schmidt

71/23 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Faramarz	Sanjarani

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 21.12.2022, Ak-
tenzeichen 36-249061-be, ist zuzustellen an Herrn Fara-
marz Sanjarani, zuletzt wohnhaft in Greifswalder Str. 39, 
28239 Bremen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 29.03.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 29.03.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus 

72/23 - Stadt Dülmen 

Einladung zur Bürgerversammlung zu
a.) III. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr.	95/4	„Industriegebiet	Dernekamp,	Teil	VII“
b.)	Aufstellung	des	Bebauungsplanes	Nr.	210	„Industrie-

gebiet	Dernekamp,	Teil	VIII“	

zu a.)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 21.03.2019 die Einleitung des Verfahrens zur III. Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 95/4 „In-
dustriegebiet Dernekamp, Teil VII“ in der Gemarkung Dül-
men-Kirchspiel beschlossen.
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zu b.) 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 13.03.2008 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 210 „Industriegebiet Dernekamp, 
Teil VIII“ in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel beschlossen.

Die räumlichen Geltungsbereiche der Bauleitpläne sind dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die räumlichen Geltungsbereiche sind auch unter der Inter-
net-Adresse 

zu a.)
h t t p s : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=40049.0
zu b.)
h t t p s : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=4097.0

abrufbar.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planungen wer-
den gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fas-
sung öffentlich vorgestellt am

Donnerstag,	20.04.2023,	17.00	Uhr
im	einsA	-	Veranstaltungsraum,	Bült	1A,	48249	Dülmen

Den an der Versammlung Teilnehmenden wird Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Dülmen, 16.03.2023

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

73/23 - Musikschule Coesfeld

Tagesordnung	 der	 Sitzung	 der	 Verbandsversammlung	
des	Zweckverbandes	Musikschule	der	Gemeinden	Biller-
beck,	Coesfeld	und	Rosendahl	am	25.04.2023

Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld 
und Rosendahl werden hiermit zu einer Sitzung eingeladen, 
die am

Dienstag,	dem	25.04.2023,	um	18:00	Uhr,
Sitzungssaal,	Rathaus,	Markt	1,	48727	Billerbeck,

https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=40049.0
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=40049.0
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=4097.0
https://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=4097.0
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mit nachstehender Tagesordnung stattfindet.

Öffentliche	Sitzung

1 Bericht der Vorsitzenden

2 Bericht des Schulleiters und der Verbandsvorsteherin

3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023
 Vorlage: 068/2023

4 Anfragen

Nicht	öffentliche	Sitzung

1 Bericht der Vorsitzenden

2 Bericht des Schulleiters und der Verbandsvorsteherin

3 Anfragen

Coesfeld, 27.03.2023

Zweckverband Musikschule der Gemeinden 
Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 
gez. Marion Dirks
Vorsitzende der Verbandsversammlung


